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In der heutigen Ausgabe unserer Veröffentlichungsreihe wid-
men wir uns einem Thema, das zwar seit einiger Zeit zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt, das aber nach wie vor auch
Unsicherheiten auslöst, weil es nicht zum „klassischen“
städtebaulichen Instrumentarium gehört. Es geht um städte-

bauliche Verträge und ihre vielfältigen Anwendungsmöglich-
keiten. Sie erlauben es der Kommune, Vereinbarungen mit
Vertragspartnern – seien es private Investoren, städtische
Wohnungsbaugesellschaften oder Einzelpersonen – zu tref-
fen, die weit über die Regelungsmöglichkeiten eines Bebau-
ungsplans hinausgehen, weil dieser hinsichtlich seiner Fest-
setzungen den Schranken des § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) unterliegt.

EDITORIAL

1

GruNdSätzlIchE BEdEutuNG vErtrAGlIchEr
rEGEluNGEN IN ErGäNzuNG dES
SAtzuNGSrEchtS

Neben die „klassischen“ Instrumente der Bauleitplanung
sind seit den 1990er Jahren immer stärker die das Satzungs-
recht flankierenden städtebaulichen Verträge getreten. Die-
sen vertraglichen Vereinbarungen kommt seitdem eine er-
höhte Bedeutung als Gestaltungsinstrument für die städte-
bauliche Entwicklung zu. Sie werden als konsensbasiertes
Instrument insbesondere im Rahmen von kooperativen Pro-
jekten (z.B. Kooperation öffentlicher Aufgabenträger und pri-
vater Projektentwickler – „privat public partnerships“) ein-
gesetzt 1 und tragen dazu bei, adäquate Lösungen für
schwierige städtebauliche Probleme zu finden. Städtebau-
liche Verträge können ihre Vorteile insbesondere dann „aus-
spielen“, wenn der Konflikt nicht alleine mit den Mitteln des
klassischen Bebauungsplans, also dessen zeichnerischen
und textlichen Festsetzungen, gelöst werden kann. Des Wei-
teren sind Instrumente wie beispielsweise der vorhabenbe-
zogene Bebauungsplan ohne vertragliche Vereinbarungen
gar nicht denkbar.

Zusammen mit den gegenüber früher deutlich verbesserten
Partizipationsmöglichkeiten ist die zunehmende Anwendung
städtebaulicher Verträge ein Beleg für die Stärkung der Rolle
des „Privaten“ in der Stadtplanung. Es ist anzunehmen,
dass Verwaltungsverträge – und somit auch der städtebau-
liche Vertrag – in Zukunft weiterhin an Bedeutung gewinnen
werden. Diese Annahme wird durch den seit Längerem deut-
lich vermehrten Gebrauch städtebaulicher Verträge in den

übrigen Mitgliedsländern der EU 2 (z.B. Niederlande) unter-
mauert. Zu erwähnen ist auch der Versuch einer europa-
rechtlichen Regelung des Verwaltungsverfahrensrechts, mit
eingehender Regelung des Verwaltungsvertragsrechts im
ReNeuAL-Musterentwurf, Buch IV 3.
Der städtebauliche Vertrag als Kooperationsform zwischen
der öffentlichen Verwaltung und Privaten (Investoren, Eigen-
tümern oder Projektentwicklern) bietet der Gemeinde die
Möglichkeit, flexibel auf eine Vielzahl an aktuellen planeri-
schen Herausforderungen zu reagieren und städtebauliche
Konflikte besser zu bewältigen. Nachfolgend wird auf die
grundlegenden Arten städtebaulicher Verträge, deren Gren-
zen sowie deren unterschiedliche Einsatzbereiche, einge-
gangen. Ziel ist es, einen knappen Überblick über die kom-
plexe Materie städtebaulicher Verträge zu geben.

GESchIchtlIchE ENtwIcKluNG uNd
rAhmENBEdINGuNGEN
Mit dem Bau- und Raumordnungsgesetz von 1998 wurde
sowohl der städtebauliche Vertrag gemäß § 11 Baugesetz-
buch (BauGB), als auch der vorhabenbezogene Bebauungs-
plan gemäß § 12 im BauGB kodifiziert. § 11 BauGB bildet
damit die Grundnorm des städtebaulichen Vertrags. Eine
Legaldefinition enthält dieser Paragraf jedoch nicht. Grund-
sätzlich ist ein Vertrag nach allgemeiner Auffassung aber
als städtebaulicher Vertrag zu qualifizieren, wenn er Rege-
lungen und Maßnahmen des Städtebaurechts zum Gegen-
stand hat. Grundvoraussetzung für die Anwendbarkeit
städtebaulicher Verträge i.S.d. § 11 BauGB sind natürlich

1 vgl. Spannowsky in Spannowsky/Krämer, Realisierung städtebauli-
cher Planungen und Projekte durch Verträge, 2002, S. 11
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STÄDTEBAULICHE VERTRÄGE
EINSATZMÖGLICHKEITEN UND GRENZEN



2

die Kooperationsbereitschaft und der Konsens über die In-
halte und Regelungen zwischen den Vertragspartnern. Wo
es an den vorgenannten Grundvoraussetzungen mangelt,
läuft der Vertrag als Instrument ins Leere.
Vertragspartner der Gemeinde können sowohl natürliche,
als auch juristische Personen sein. Mehrseitige Vertragsver-
hältnisse sind ebenfalls möglich. § 11 Abs. 1 S. 3 BauGB
hebt hervor, dass die Gemeinde auch mit juristischen Per-
sonen einen städtebaulichen Vertrag schließen kann, an de-
nen sie selbst beteiligt ist. Diese durch die BauGB-Novelle
2013 in das Gesetz eingefügte Regelung stellt ausdrücklich
fest, dass die Gemeinde auch mit gemeindlichen Eigenge-
sellschaften städtebauliche Verträge schließen kann. Ein ty-
pisches Beispiel einer solchen juristischen Person ist z.B.
eine städtische Wohnungsbaugesellschaft. Die Problematik
der „Eigengesellschaft als Dritter“ 4 (§ 124 Abs. 1 BauGB
a.F.) ist somit hinfällig.
Die Interessen der Vertragsparteien können vielfältig sein.
Für die Gemeinde wird vor allem die kostenneutrale Bau-
landentwicklung oder auch die Sicherung von unterschied-
lichsten Planungszielen (beispielsweise ökologische Ziele
oder auch wohnungspolitische Ziele) von Bedeutung sein.
Auch die personelle oder finanzielle Entlastung der Gemein-
den im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung von
städtebaulichen Maßnahmen ist ein häufig verfolgtes Ziel.
Eine entsprechende vertragliche Verpflichtung des Vorha-
benträgers ist vor dem Hintergrund der angespannten Fi-
nanzlage vieler Kommunen oft ein geeignetes Mittel, um die
Entwicklung, Finanzierung und Umsetzung eines Projekts
zu ermöglichen bzw. zu forcieren. Auf Seite des privaten
Vorhabenträgers können als Interessen insbesondere die
Planungssicherheit und Kalkulationssicherheit sowie die Ver-
fahrensbeschleunigung genannt werden.

SchrANKEN dEr ANwENduNG
Die Gemeinde genießt im Gegensatz zum Privaten bei der
Vertragsgestaltung keine Vertragsfreiheit, wie beispielsweise
im Zivilrecht. Für sie gilt der Grundsatz der „gesetzesdiri-
gierten Vertragsgestaltung“ d.h. bei der Vertragsgestaltung
hat sie (in ihrem eigenen Interesse) die formellen und mate-
riellen „Schranken“ städtebaulicher Verträge zu beachten.
Die Gemeinde hat die allgemeinen (§§ 54-62 Verwaltungs-
verfahrensgesetz - VwVfG) und speziell für städtebauliche
Verträge geltenden Vorschriften (§ 11 Abs. 2 und 3 BauGB)
bei der Vertragsgestaltung zu beachten. Subsidiär gelten
zudem über § 62 S. 2 VwVfG die Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs - BGB. Zu den von der Gemeinde zu be-
rücksichtigenden materiellen Schranken zählen insbeson-
dere die Angemessenheit, das Kopplungsverbot und die
Kausalität. Nachfolgend wird kurz auf die wichtigsten
Schranken eingegangen.

unzulässige vorwegbindungn

Gemäß § 1 Abs. 3 S. 2 BauGB besteht auf die Aufstel-
lung, Änderung oder Ergänzung eines Bebauungsplans
oder Förderung eines Bebauungsplanverfahrens kein An-
spruch. Ein derartiger Anspruch kann auch nicht vertrag-
lich begründet werden. Sinn und Zweck dieser Regelung
ist es, eine gerechte Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB
zu garantieren. Eine unzulässige Vorwegbindung hat ge-

mäß § 59 Abs. 1 VwVfG die Nichtigkeit des Vertrags zur
Folge.

Angemessenheitn

§ 11 Abs. 2 S. 1 BauGB enthält das Angemessenheitsge-
bot. Die vertraglichen Leistungen müssen den gesamten
Umständen nach angemessen sein. Leistung und Gegen-
leistung müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zuei-
nander stehen. Die vom gemeindlichen Vertragspartner
zu erbringende Leistung muss in einem angemessenen
Verhältnis zur Leistung der Behörde und zum Wert des
Vorhabens stehen. Auch darf bei wirtschaftlicher Betrach-
tung des Gesamtvorgangs keine unzumutbare Belastung
des Privaten entstehen. 5 Relevant wird die Schranke der
Angemessenheit z.B. bei der Festlegung des Kostenbei-
trags des Vertragspartners. § 11 Abs. 2 S. 3 BauGB stellt
jedoch auch fest, dass eine Eigenbeteiligung der Gemein-
de im Fall der Übernahme der Kosten oder Aufwendungen
nicht erforderlich ist.

Kopplungsverbotn

§ 11 Abs. 2 S. 2 BauGB enthält das sogenannte Kopp-
lungsverbot. Dieses besagt, dass durch einen Verwal-
tungsvertrag nichts miteinander verknüpft werden darf,
was nicht schon ohnedies „im inneren Zusammenhang“
zueinander steht 6, und dass hoheitliche Entscheidungen
ohne entsprechende gesetzliche Ermächtigungen nicht
von wirtschaftlichen Gegenleistungen abhängig gemacht
werden dürfen. Beispiel für ein unzulässiges Kopplungs-
geschäft ist etwa, wenn die Gemeinde die Änderung eines
Bebauungsplans (bspw. Ausweisung eines Außenbe-
reichsgrundstücks als Wohngebiet) in einem verwaltungs-
rechtlichen Vertrag davon abhängig macht, dass der bau-
willige Eigentümer an Stelle eines nicht mehr festsetzbaren
Erschließungsbeitrages, an sie einen Geldbetrag für einen
gemeinnützigen Zweck (bspw. zur Unterhaltung städti-
scher Kinderspielplätze) leistet. 7 Eine Verletzung des
Kopplungsverbots führt gemäß § 59 Abs. 2 Nr.4 VwVfG
grundsätzlich zur Nichtigkeit des Vertrags.

Strenge Kausalitätn

§ 11 Abs. 1 Nr. 3 BauGB enthält eine weitere wichtige
Schranke für den städtebaulichen Vertrag, nämlich den
Kausalitätsgrundsatz. Dieser ist essentielle Voraussetzung
für die Kostenübernahme durch städtebauliche Verträge.
Das Kausalitätserfordernis knüpft an die Regelung des
§ 56 Abs. 1 S. 1 und 2 VwVfG an. Demnach muss die Ge-
genleistung für einen bestimmten Zweck vereinbart und
in einem sachlichen Zusammenhang mit der vertraglichen
Leistung stehen. Gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 3 BauGB können
solche Kosten vom Vertragspartner übernommen werden,
die der Gemeinde für städtebauliche Maßnahmen „entste-
hen oder entstanden sind“ und die „Voraussetzung oder
Folge“ des geplanten Vorhabens sind. Zwischen den zu
übernehmenden Kosten und dem Vorhaben muss somit
ein strenger Kausalzusammenhang bestehen. Die Kosten
müssen sachlich aus dem Vorhaben resultieren.

4 vgl. BVerwG, 01.12.2010 - 9 C 8 .09

5 vgl. BVerwG 29.1.2009 - 4 C 15.07

6 vgl. BGH 14.7.1966- III ZR 190/64

7 vgl. BVerwG, 16.5.2000 - 4 C 4.99
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vErtrAGSArtEN dES § 11 BauGB
Grundnorm des städtebaulichen Vertrags bildet der § 11
BauGB. Neben den nachfolgend darzustellenden Vertrags-
typen gemäß dieser Vorschrift ist insbesondere der „Spezi-
alfall“ des Durchführungsvertrags zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan gemäß § 12 Abs. 2 BauGB zu nennen. Wei-
tere besondere städtebauliche Verträge sind beispielsweise
der in § 146 Abs. 3 BauGB geregelte Sanierungsvertrag
oder der Stadtumbauvertrag nach § 171c BauGB.
Bereits die zuvor genannte Aufzählung zeigt, wie weit der
Einsatzbereich städtebaulicher Verträge gefasst ist. Hervor-
zuheben ist, dass der § 11 BauGB nur einen Beispielkatalog
möglicher Vertragsgegenstände beinhaltet. Der Wortlaut
„insbesondere“ macht deutlich, dass die Gemeinde weitere,
über die in § 11 Abs. 1 S. 2 BauGB genannten Vertragsge-
genstände hinausgehende städtebauliche Verträge schlie-
ßen kann, solange diese sich im Rahmen der o.g. gesetzli-
chen Schranken bewegen. Nach der in § 11 Abs. 1 S. 1
BauGB enthaltenen Generalklausel, die die allgemeine Zu-
lässigkeit städtebaulicher Verträge feststellt, beschreibt § 11
Abs. 1 S. 2 BauGB die drei grundlegenden und in der Praxis
relevantesten Arten städtebaulicher Verträge sowie beispiel-
haft die wichtigsten Vertragsgegenstände.

§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB enthält die Vorbereitungs- und
Maßnahmenverträge. Die Förderungs- und Sicherungsver-
träge, auch Zielbindungsverträge genannt, finden sich in
§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB. Die Kostenübernahmeverträ-
ge werden in § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB geregelt.
In der Praxis tritt häufig auch eine Kombination aus o.g. Ver-
tragsarten und deren Regelungsinhalten auf.

Die verschiedenen Vertragsarten werden nachfolgend im
Einzelnen beschrieben.

§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB - vorbereitungs- und maß-n

nahmenverträge
Gemäß § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB kann sich der ge-
meindliche Vertragspartner dazu verpflichten „die Vorbe-
reitung oder Durchführung städtebaulicher Maßnahmen“

… „auf eigenen Kosten“ zu übernehmen. Der Paragraf
zählt sodann beispielhaft einige „städtebauliche Maßnah-
men“ auf. Explizit werden die Neuordnung von Grund-
stücksverhältnissen, die Bodensanierung, sonstige vorbe-
reitende Maßnahmen, die Erschließung sowie die Ausar-
beitung städtebaulicher Planungen und die Ausarbeitung
des Umweltberichts genannt.

Neuordnung der Grundstücksverhältnisse: Unter die
Neuordnung der Grundstücksverhältnisse fällt insbeson-
dere die Umlegung gemäß §§ 45 ff. BauGB. Eine vertrag-
liche Umlegung kommt insbesondere dann in Betracht,
wenn uneinheitliche Eigentümerverhältnisse im Plangebiet
vorliegen oder die Erschließungsflächen nicht im Eigentum
der Gemeinde stehen. Eine vertragliche Umlegung wird
i.d.R. schneller zur Neuordnung der Grundstücksverhält-
nisse führen, als die amtliche Umlegung.

Bodensanierung: Der Vorhabenträger kann sich über § 11
Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB auch zur Übernahme von Boden-
sanierungen und „sonstigen vorbereitenden Maßnahmen“
wie beispielsweise die Freilegung von Grundstücken oder

den Abriss von Gebäuden 8 auf seine Kosten verpflichten.
Der Rückbau oder Abriss als vorbereitende Maßnahme
gewinnt insbesondere im Rahmen des Stadtumbaus an
Bedeutung. Eine Beschränkung auf „notwendige“ vorbe-
reitende Maßnahmen besteht nicht, somit kann die Ge-
meinde über alle, ihr zweckmäßig erscheinenden Maßnah-
men einen städtebaulichen Vertrag schließen.9

Erschließung: Zu den „städtebaulichen Maßnahmen“
i.S.d. § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB gehört auch die Er-
schließung. Durch einen Erschließungsvertrag kann die
Gemeinde die ihr gemäß § 123 Abs. 1 BauGB obliegende
Pflichtaufgabe „Erschließung“, ganz oder teilweise auf ei-
nen Privaten auf dessen Namen und dessen Rechnung
übertragen. Der Erschließungsvertrag zählt daher für die
Gemeinden zu den attraktivsten Vertragsarten. Mit Hilfe
diesbezüglicher Regelungen kann die Gemeinde über den
§ 129 Abs. 1 S. 3 BauGB hinaus hinaus auch die Kosten
für die Erschließung insgesamt auf den Vorhabenträger
bzw. einen Dritten abwälzen. Sowohl die Vorfinanzierung
durch die Gemeinde, als auch die Refinanzierung über die
Erhebung von Erschließungsbeiträgen entfallen bei der An-
wendung des Erschließungsvertrags. Vertragsgegenstand
können nach Bundes- und Landesrecht beitragsfähige
bzw. nicht beitragsfähige Erschließungsanlagen sein.

Ausarbeitung städtebaulicher Planungen: Der Vorha-
benträger kann sich gemäß § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 auch
vertraglich dazu verpflichten, die Ausarbeitung von städte-
baulichen Planungen, z.B. Plankonzepten und Bebauungs-
plänen oder auch Gutachten (beispielsweise Artenschutz-
prüfung, Lärm- oder Altlastengutachten, ...), auf seine Kos-
ten und seinen Namen zu übernehmen. Gegenstand eines
sogenannten Planungsvertrags können Bebauungspläne
sowie deren Änderung bzw. Ergänzung oder auch die Aus-
arbeitung städtebaulicher Entwürfe sein. Ebenfalls erfasst
wird jegliche Art von Gutachten. Explizit zum Anwendungs-
bereich gehört der Umweltbericht i.S.d. § 2a BauGB.
Die Gemeinde kann alle zuvor genannten Maßnahmen auf
den privaten Vertragspartner übertragen. Dies bietet Vor-
teile für die Gemeinde, wie etwa Kostenersparnis oder ad-
ministrative Entlastung. Zu betonen ist, dass die Gemein-
de trotz der Möglichkeit der „Auslagerung“ auf den Ver-
tragspartner immer „Herrin des Verfahrens“ bleibt, § 11
Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB stellt dies abschließend fest. Die
Letztverantwortung der Gemeinde für das Aufstellungs-
verfahren bleibt somit unberührt.10

§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB - förderungs- und Siche-n

rungsverträge
Gemäß § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB kann die Gemeinde
sogenannte Förderungs- und Sicherungsverträge mit dem
privaten Vertragspartner abschließen. Diese dienen dem
Wortlaut folgend der „Förderung und Sicherung der mit
der Bauleitplanung verfolgten Ziele“. Die verfolgbaren Zie-
le sind in den §§ 1 und 1a BauGB aufgeführt. Wie bei den
Vorbereitungs- und Maßnahmenverträgen werden auch

8 vgl. Krautzberger in Ernst/Zinkhahn/Bielenberg/Krautzberger,
BauGB, 2016, § 11, S. 106, Rn. 121

9 vgl. Löhr in Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, § 11 S. 330, Rn. 8

10 vgl. BVerwG, 25.11.2005 - 4 C15/04
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bei den Förderungs- und Sicherungsverträgen die wich-
tigsten Vertragsgegenstände explizit genannt. Als mögli-
che Vertragsgegenstände werden die Grundstücksnut-
zung, die Durchführung des Ausgleichs nach § 1a Abs. 3
BauGB sowie die Deckung des Wohnbedarfs von Bevöl-
kerungsgruppen mit Wohnraumversorgungsproblemen 11

oder die Deckung des Wohnbedarfs zugunsten der orts-
ansässigen Bevölkerung (sog. Einheimischen-Modelle) 12

beschrieben.

Grundstücksnutzung: §11Abs.1 S.2 Nr.2 BauGB erlaubt
es der Gemeinde, mit dem Vertragspartner festsetzungs-
ergänzende, vertragliche Regelungen hinsichtlich der
Grundstücksnutzung zu treffen. Der private Vertragspart-
ner verpflichtet sich dabei zu einer bestimmten Grund-
stücksnutzung. Denkbare Regelungen reichen von der
Bauverpflichtung i.S.d. § 176 BauGB, über die Verpflich-
tung, ein Grundstück erst nach Eintritt eines bestimmten
Ereignisses bzw. Ablauf einer Frist zu nutzen, bis hin zur
Rückbauverpflichtung. Durch die vertragliche Verpflich-
tung des Vertragspartners ein Vorhaben innerhalb einer
bestimmten Frist zu realisieren, kann der Eigentümer bei-
spielsweise zur zügigen Bebauung angehalten werden.
Bau- und Nutzungsverpflichtungen werden häufig im Zu-
sammenhang mit sogenannten Einheimischen-Modellen
geschlossen. Hervorzuheben ist, dass § 11 Abs. 1 S. 2
Nr. 2 BauGB ausdrücklich die Befristung und Bedingung
der Grundstücksnutzung als möglichen Vertragsgegen-
stand erwähnt. Damit bildet diese Regelung das vertrag-
liche Pendant zu der Bebauungsplanfestsetzungsmöglich-
keit des § 9 Abs. 2 BauGB „Baurecht auf Zeit“. Weitere
Bau-und Nutzungspflichten, wie beispielsweise spezielle
Betriebspflichten oder die Pflicht zum Rückbau von Wind-
kraftanlagen im Rahmen des Repowerings, sind ebenfalls
möglich. 

Durchführung des Ausgleichs: Ein weiterer Anwen-
dungsbereich städtebaulicher Verträge nach dieser Vor-
schrift ist der Ausgleich i.S.d. § 1a Abs. 3 BauGB. Bereits
vor der Einführung des § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB war
anerkannt, dass entsprechende Ausgleichsmaßnahmen
in städtebaulichen Verträgen geregelt werden können. 13

Die Möglichkeit einer vertraglichen Regelung des Aus-
gleichs knüpft an § 1a Abs. 3 S. 4 BauGB an. Danach kann
der Ausgleich „anstelle“ von Darstellungen und Festset-
zungen in Bebauungsplänen auch durch städtebaulichen
Vertrag bewältigt werden. D.h. der städtebauliche Vertrag
ist für den Fall des Ausgleichs „privilegiert“. Anstatt die
Ausgleichsmaßnahme mittels Darstellung bzw. Festset-
zung im Bebauungsplan zu sichern, kann die abwägungs-
erhebliche Frage des Ausgleichs auch im städtebaulichen
Vertrag geregelt werden. In diesem Sonderfall kann die
vertragliche Regelung „festsetzungsersetzend“ wirken. 14

Unabhängig vom Festsetzungskatalog des § 9 Abs. 1
BauGB und der Zuordnung nach § 9 Abs. 1a BauGB kön-

nen demnach vertragliche Regelungen über den Ausgleich
vereinbart werden. Dies führt zu einer höheren Flexibilität
hinsichtlich der Ausgleichsbewältigung. Beispielsweise
können vertragliche Regelung über die Art und den Zeit-
punkt der Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen, die Pfle-
ge und Unterhaltung der Flächen oder auch das Monito-
ring getroffen werden. Die vertraglichen Regelungsmög-
lichkeiten sind vielfältig. Wird von der „vertraglichen Lö-
sung“ zur Kompensation Gebrauch gemacht, ist jedoch
darauf zu achten, dass der Vertrag den Erfolg des Aus-
gleichs „ähnlich sicher“ gewährleistet wie im Falle der Fest-
setzung im Bebauungsplan 15. Der Ausgleichserfolg muss
ebenso dauerhaft garantiert sein wie im Falle einer zeich-
nerischen oder textlichen Festsetzung. Anzumerken ist
weiterhin, dass die „vertragliche Lösung“ nicht auf den
Ausgleich i.S.d. § 1a Abs. 3 BauGB beschränkt ist. Auch
andere, sich aus dem Naturschutzrecht ergebende He-
rausforderungen, wie bspw. artenschutzrechtliche Vermei-
dungs- und CEF-Maßnahmen (etwa die Umsiedlung einer
Eidechsenpopulation in ein Ersatzhabitat) oder auch das
Monitoring i.S.d. § 4c BauGB können Vertragsgegenstand
sein 16.
Aufgrund seiner Flexibilität eignet sich der städtebauliche
Vertrag in besonderer Weise zur Bewältigung des Aus-
gleichs und zur Lösung von artenschutzrechtlichen Kon-
flikten.

Deckung des Wohnbedarfs von einkommensschwa-

chen Bevölkerungsgruppen: Auch im Zusammenhang
mit aktuellen Zielen im Rahmen des sozialen Wohnungs-
baus (Stichwort „Schaffung von bezahlbarem Wohnraum“)
kann mit städtebaulichen Verträgen „gearbeitet“ werden.
Ziel des städtebaulichen Vertrags kann auch die Deckung
des Wohnbedarfs für Bevölkerungsgruppen mit besonde-
ren Wohnraumversorgungsproblemen sein. Dazu zählen
u.a. Alleinerziehende, junge und kinderreiche Familien,
oder auch einkommensschwache Familien.
Vertraglich kann sich der Vorhabenträger ergänzend zu
den Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 und Nr. 8 BauGB
über § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB dazu verpflichten,
Grundstücke oder Gebäude für die zuvor genannten Grup-
pen bereitzustellen oder Wohnungen mit Mitteln des so-
zialen Wohnungsbaus zu errichten. Belegungsbindungen,
also die Verpflichtung des Vorhabenträgers den Wohn-
raum nur an bestimmte Mieter mit einem vordefinierten
Einkommen (§ 9 WoFG) zu vermieten, sind ebenfalls mög-
lich. Auch in diesem Problemfeld wird die Flexibilität des
städtebaulichen Vertrags (über die Festsetzungsmöglich-
keiten des Bebauungsplans hinaus) deutlich. Mit Hilfe des
städtebaulichen Vertrags i.S.d. § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2
BauGB kann somit zur besseren Erfüllung von sozialstaat-
lichen Aufgaben beitragen werden .

Deckung des Wohnraums für Ortsansässige / Einhei-

mischen Modelle: Die Versorgung der ortsansässigen Be-
völkerung mit Wohnraum kann ebenso vertraglich geregelt
werden. § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 bildet die Grundlage für
mehrere sogenannte „Einheimischen-Modelle“. Sinn und

11 vgl. BVerwG, 17.12.1992 - 4 N 2.91

12 vgl. BVerwG, 11.2.1993 - 4 C 18.91

13 vgl. BVerwG, 9.5.1997 - 4 N 1 /96

14 vgl. Mitschang in Spannowsky/Krämer, Realisierung städtebauli-
cher Planungen und Projekte durch Verträge, 2002, S. 89

15 vgl. OVG RLP, 20.1.2003 - 8C 11016/02 

16 vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 2013, S. 299, Rn. 560
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Zweck solcher Modelle ist es, im Fall der verstärkten Nach-
frage nach gemeindlichem Bauland durch auswärtige In-
vestoren (z.B. in Fremdenverkehrsgemeinden 17), der „ein-
heimischen, ortsansässigen“ Bevölkerung den Grunder-
werb durch die Errichtung von Wohnhäusern im Heimatort
zu erleichtern. Mit dieser „Privilegierung“ soll Verdrän-
gungseffekten entgegengewirkt und Bauland zu er-
schwinglichen Preisen bevorzugt für die ortsansässige Be-
völkerung zur Verfügung gestellt werden. Ziel des Vertrags
ist es, dass der gemeindliche Vertragspartner primär an
Einheimische veräußert und somit das legitime 18 städte-
bauliche Ziel „Stärkung der gewachsenen Einwohnerstruk-
tur“ erreicht wird. Anzumerken ist, dass die Einheimischen-
Modelle nicht nur im Kontext der Schaffung von Wohn-
raum genutzt werden können, sondern auch analog im
Rahmen der Entwicklung von neuen Gewerbegebieten.

Städtebauliche Verträge und Einzelhandel: Ein weiterer
Anwendungsbereich städtebaulicher Verträge i.S.d. § 11
Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB ist der des Einzelhandels. Um
bspw. die zentralen Versorgungbereiche zu schützen und
die verbrauchernahe Versorgung mit Waren des täglichen
Bedarfs zu garantieren, wird der Vorhabenträger im Rah-
men eines städtebaulichen Vertrags dazu verpflichtet, ge-
wisse zentrenrelevante Warensortimente entweder gar
nicht oder nur auf einer festgeschriebenen Höchstver-
kaufsfläche zu vertreiben 19. Gemeinden können mit Hilfe
städtebaulicher Verträge somit den Entwicklungsvorstel-
lungen, die in einem Bebauungsplan nicht oder nur schwer
festgesetzt werden können, besser Rechnung tragen.
Über die vertragliche Festlegung bezüglich bestimmter
Sortimentsgruppen oder Verkaufsflächenvorgaben für den
durch den Vertragspartner zu errichtenden Betrieb können
die Vorgaben eines städtebaulichen Einzelhandelskon-
zepts somit besser umgesetzt werden 20, als lediglich
durch die Aufstellung eines Bebauungsplans. Die ge-
meindliche Satzung und der städtebauliche Vertrag kön-
nen sich in vielerlei Weise sinnvoll ergänzen.

§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB – Kostenübernahme -n

verträge
§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB enthält die sogenannten Kos-
tenübernahme- bzw. Folgelastenverträge. Der Vertrags-
partner kann sich über diese Regelung dazu verpflichten,
die Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemein-
de für „städtebauliche Maßnahmen“ entstehen oder ent-
standen sind, zu übernehmen. Die Vertragsgegenstände
solcher Kostenübernahmeverträge sind vielfältig. Voraus-
setzung ist, dass die Kosten „Voraussetzung oder Folge“
des geplanten Vorhabens sind (strenge Kausalität). Bei ei-
nem Folgekostenvertrag geht es um Aufwendungen, die
den Gemeinden als Folge neuer Ansiedlungen für Anlagen
und Einrichtungen des Gemeinbedarfs entstehen, d.h. fol-
gekostenfähig sind insbesondere Anlagen und Einrichtun-
gen für das Allgemeinwohl wie beispielsweise Schwimm-

bäder, Altenheime, Schulen oder Kitas. Die Kostenrege-
lung des § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB ergänzt die weiter
oben zitierten Bestimmungen. Zu den übertragbaren Kos-
ten gehören somit z.B. die Planungskosten, Kosten für
Ausgleichs- und Artenschutzmaßnahmen, Pflege- und Mo-
nitoringkosten oder die Erschließungskosten. Auch die
Kosten, die für die Bereitstellung von Grundstücken anfal-
len bzw. notwendig werden, sind gemäß § 11 Abs. 1 S. 2
Nr. 3 BauGB übernahmefähig. Verwaltungsinterne Kosten
für Personal- und Sachmittel oder Honorare für beauftrag-
te Planungsbüros können ebenso Gegenstand eines
städtebaulichen Vertrags nach dieser Bestimmung sein,
wenn sie der gemeindlichen Planung zurechenbar sind. 21

Ausgenommen sind Kosten für Aufgaben, die die Gemein-
de nicht durch Dritte erledigen lassen darf. Dies sind im
Allgemeinen hoheitliche Aufgaben.
Für die Gemeinden sind städtebauliche Verträge i.S.d § 11
Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB insbesondere deshalb so interes-
sant, weil Sie durch den Gebrauch das „Finanzierungspro-
blem“ umgehen bzw. adäquater lösen können. Insbeson-
dere vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage
vieler Kommunen sind diese daran interessiert, die mit der
Baulandentwicklung einhergehenden Kosten (bspw. Pla-
nungs-, Erschließungs-, Ausgleichs- und Artenschutzkos-
ten) so gering wie möglich zu halten. Die Kostenübernah-
meverträge bieten den Gemeinden dafür ein geeignetes
Instrument. Gerade wegen der sehr weitgehenden Rege-
lungsmöglichkeiten, Kosten auf den gemeindlichen Ver-
tragspartner zu übertragen, sind die Schranken städtebau-
licher Verträge (§ 11 Abs. 2 und 3 BauGB) jedoch beson-
ders zu beachten.

§ 11 Abs. 1 S. 2 Nrn. 4 und 5 BauGB – Klimabezogenen

Infrastruktur und Energetische Sanierung
Relativ neu sind die vertraglichen Regelungsgegenstände
bezüglich der Nutzung von Netzen und Anlagen für Kraft-
Wärme-Kopplung für die Wärme- und Elektrizitätsversor-
gung, die Nutzung von Solaranlagen (§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 4
BauGB) und die energetische Qualität von Gebäuden (§ 11
Abs. 1 S. 2 Nr. 5 BauGB). Die Gemeinde kann so mittels
städtebaulichem Vertrag auch ihre gemeindlichen Klima-
schutzziele oder energetischen Ziele verfolgen. 22 Der ge-
meindliche Vertragspartner kann sich etwa dazu verpflich-
ten, eine bestimmte energetische Bauweise einzuhalten
oder zur Erzeugung von Strom Solaranlagen auf Dachflä-
chen zu errichten. Grundvoraussetzung ist aber auch hier,
dass der städtebauliche Vertrag von einer städtebaulichen
Zielsetzung i.S.d. § 1 Abs. 5 BauGB getragen wird.

SoNdErfAll – durchführuNGSvErtrAG zum
vorhABENBEzoGENEN BEBAuuNGSplAN GEmäSS
§ 12 BauGB
Einen „Spezialfall“ des städtebaulichen Vertrags bildet der
Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan gemäß § 12 Abs. 1 BauGB. Zusammen mit dem
Vorhaben- und Erschließungsplan des Vorhabenträgers und
dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Gemeinde,
bildet der Durchführungsvertrag die „Paketlösung“ des § 12

17 vgl. Krautzberger, in Ernst/Zinkhahn/Bielenberg/ Krautzberger,
BauGB, 2016, § 11, S. 140, Rn. 151

18 vgl. EuGH, 8.5.2013, C-197/11, C-203/11

19 vgl. Ruttloff, Die Zulässigkeit von Vertragsstrafenklauseln in städte-
baulichen Verträgen im Zusammenhang mit großflächigen Einzel-
handelsprojekten, 2012, S. 22

20 vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 22.09.2011 - OVG 2 A 8.11

21 vgl. BVerwG, 25.11.2005 - 4 C 15.04

22 vgl. Hoffman in Spannowsky/Uechtritz, BauGB, 2014,                  
S. 351, Rn. 32
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BauGB. Gemäß § 12 Abs. 1 S. 1 BauGB muss sich der Vor-
habenträger im Durchführungsvertrag dazu verpflichten, die
Vorhaben-und Erschließungsmaßnahmen innerhalb einer
bestimmten Frist durchzuführen und die Kosten für die Pla-
nung und Erschließung zu tragen. Ohne den Durchführungs-
vertrag ist der vorhabenbezogene Bebauungsplan grund-
sätzlich nichtig. Der Durchführungsvertrag muss spätestens
beim Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB vorliegen.
Als Voraussetzung des Durchführungsvertrags muss der
Vorhabenträger grundsätzlich erst einmal bereit und finan-
ziell in der Lage sein, das Vorhaben innerhalb einer bestimm-
ten Frist durchzuführen. Zu den Mindestinhalten des Durch-
führungsvertrags gehören:

–  die Verpflichtung zur Durchführung des bezeichneten Vor-
habens innerhalb einer bestimmten Frist,

–  die Verpflichtung zur Durchführung der notwendigen Er-
schließung innerhalb einer bestimmten Frist,

–  die Verpflichtung zur Tragung der Planungs- und Erschlie-
ßungskosten (inklusive der Ausgleichskosten i.S.d. § 1a
Abs. 3 BauGB) - ganz oder teilweise.

Der Durchführungsvertrag kann über diese obligatorischen
Inhalte hinaus natürlich weitere Bestimmungen bzw. Ver-
pflichtungen des Vorhabenträgers enthalten. Allgemein kön-
nen das Verpflichtungen sein, wie sie auch im Rahmen des
„regulären“ städtebaulichen Vertrags nach § 11 BauGB be-
gründet werden können.

fAzIt
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die
Kommunen mit dem Instrument des städtebaulichen Ver-
trags ein hervorragendes Mittel besitzen, die unterschied-
lichsten kommunalen Ziele zu verfolgen und Konflikte bes-
ser zu lösen, als das bei ausschließlicher Anwendung der
Instrumente der Bauleitplanung möglich ist. Insbesondere
die Vielzahl an Vertragsgegenständen, sei es der natur-
schutzrechtliche Ausgleich, die kostenneutrale Baulandent-
wicklung oder auch der Einzelhandel, um nur einige zu nen-
nen, lassen die Flexibilität dieses städtebaulichen Instru-
ments erkennen.

Die Planungsphasen, in denen städtebauliche Verträge nach
dem Willen des Gesetzgebers Anwendung finden können,
sind am Aufbau des § 11 BauGB abzulesen. Sie reichen von
der Vorbereitung der Planung über deren Durchführung, bis
hin zur Finanzierung der Planungs- und Folgekosten. Insbe-
sondere die Kostenübernahmeverträge nach § 11 Abs. 1
S. 2 Nr. 3 BauGB stellen vor dem Hintergrund knapper Kas-
sen ein attraktives und praxistaugliches Instrument für viele
Kommunen dar. Ein das Satzungsrecht flankierender Einsatz 
städtebaulicher Verträge ist somit ein guter und in der Praxis
gangbarer Weg zur Vorbereitung, Umsetzung und Finanzie-
rung der gemeindlichen Planung.

Trotz der grundsätzlichen Eignung solcher Verträge zur Fi-
nanzierung der Planung oder auch zur Konfliktbewältigung
ist jedoch auf die Einhaltung der gesetzlichen „Schranken“
bei der Vertragsgestaltung zu achten.

KURZ NOTIERT
Seit einigen Tagen sind die Neufassungen des Baugesetz-
buches (BauGB) sowie der Baunutzungsverordnung (Bau -
NVO) in Kraft. Sie enthalten neben einigen eher redaktionel-
len Ergänzungen und Klarstellungen auch verschiedene sub-
stanzielle Neuerungen.
Schon jetzt höchst umstritten ist die Einführung des § 13b
BauGB, wonach zeitlich begrenzt, nämlich bis zum 31. De-
zember 2019, die Vorschriften des § 13a (sogenanntes „be-
schleunigtes Verfahren“) auch für Bebauungspläne in Ge-
bieten angewendet werden können, die selbst nicht inner-
halb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen, son-
dern sich lediglich an diese anschließen, wenn die Grund-
fläche im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 weniger als
10.000 Quadratmeter beträgt.

Durch entsprechende Ergänzungen der Anlage 1 zu § 2 Abs.
4 und den §§ 2a und 4c BauGB wurden die Anforderungen,
die an die Inhalte des Umweltberichtes gestellt werden,
nochmals erheblich ausgeweitet. In der Praxis wird dies ei-
nen erheblich höheren Aufwand zur Folge haben und die
Planung aller Voraussicht nach in diesem Punkt verteuern.

Als völlig neue Gebietsart wurde in der BauNVO durch eine
Ergänzung des § 1 Abs. 2 Nr. 7 das bereits seit längerem
diskutierte „Urbane Gebiet“ eingeführt. Zur Zweckbestim-
mung heißt es in § 6a: „Urbane Gebiete dienen dem Wohnen

sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozia-

len, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohn-

nutzung nicht wesentlich stören. Die Nutzungsmischung

muss nicht gleichgewichtig sein.“ Bemerkenswert ist insbe-
sondere der letzte Satz sowie die Tatsache, dass für Urbane
Gebiete deutlich höhere Werte für die Grund- und Geschoss-
flächenzahl (0,8 bzw. 3,0) festgesetzt werden können, als
beispielsweise für Mischgebiete, und dass durch eine Än-
derung der TA Lärm zudem die Anforderungen an den Lärm-
schutz verringert werden sollen. Zukünftig soll für das urba-
ne Gebiet ein gegenüber einem Mischgebiet um drei dB(A)
höherer Immissionsrichtwert gelten.


